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MIETERHAFTPFLICHT:
NEUWERTZUSATZ ZULÄSSIG?
Mieter können zum Abschluss von Haftpflichtversicherungen verpflichtet werden.

Dabei gibt es aber Einschränkungen.

Üblicherweise werden mit dem Ab-
schluss eines Mietvertrages Neben-

pflichten oder Obliegenheiten explizit in
einzelnen Vertragsklauseln schriftlich
vereinbart oder es werden beispielsweise

Allgemeine Bestimmungen zum Mietver-

trag (AGB) mit solchen Nebenpflichten
als integraler Bestandteil des Mietvertra-

ges erklärt. Auf diese Weise kommt es

manchmal vor, dass Mieter sich zum Ab-

schluss von Haftpflichtversicherungen
verpflichten. Ohne an dieser Stelle auf die

Gültigkeit von diesbezüglich ver-
einbarten AGB-Klauseln einzu-

gehen, stellt sich rein inhaltlich _
die Frage, ob solche Vereinba-

rungen in Vertragsklauseln oder

in AGB zu Mietverträgen im
Streitfall gerichdich durchge-
setztwerden können. Solche Ab-

reden tangieren nämlich zwei

zwingende Normen des Miet-
rechts, und zwar Art. 254 OR in
Verbindung mit Art. 3 VMWG
und Art. 276 Abs. 2 OR.

Nichtige Koppelungs-
geschäfte
Gemäss Art. 254 OR ist ein Kop-
pelungsgeschäft, das in Zusam-

menhang mit der Miete von Wohn- oder
Geschäftsräumen steht, nichtig, wenn der
Abschluss oder die Weiterführung des

Mietvertrags davon abhängig gemacht
wird und der Mieter dabei gegenüber
dem Vermieter oder einem Dritten eine

Verpflichtung übernimmt, die nicht un-
mittelbar mit dem Gebrauch der Mietsa-
che zusammenhängt. Als Koppelungsge-
Schäfte gelten gemäss Art. 3 VMWG unter
anderem Versicherungsverträge. Steht

ein Versicherungsvertrag indessen in ei-

nem Zusammenhang mit dem Gebrauch
der Mietsache, findet Art. 254 OR keine

Anwendung, so zum Beispiel bei einer

Versicherung über Wasserschäden oder
Glasbruch oder auch bei einer Haft-

Pflichtversicherung des Mieters.

Nichtig ist hingegen unter anderem
eine Verpflichtung des Mieters, eine Ver-

Sicherung abzuschliessen, die Vermieter-

risiken abdeckt.' Ferner sind laut Art. 267
Abs. 2 OR Vereinbarungen, in denen sich
der Mieter im Voraus verpflichtet, bei Be-

endigung des Mietverhältnisses eine Ent-
Schädigung zu entrichten, die anderes als

die Deckung des allfälligen Schadens ein-
schliesst, nichtig. Ungültig sind deshalb
Vertragsklauseln, die im Voraus vorse-
hen, dass der Mieter beim Auszug für
Mängel aufzukommen hat, die auf eine
ordentliche Abnutzung der Mietsache
zurückzuführen sind.-
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Strittiger Haftungsumfang bei
Mieterschaden
Die zivilrechtliche Abteilung des Kan-

tonsgerichts Basel-Landschaft hatte An-
fang 2014 in einem diesbezüglich gelager-
ten Fall nachfolgenden Sachverhalt zu
beurteilend Nach Auszug der Mieter
machten die Vermieter verschiedene
Mieterschäden geltend. Nach erfolglo-
sem Schlichtungsversuch klagten die Ver-

mieter unter anderem den Betrag von
1071 Franken ein, und zwar für ein be-

schädigtes Lavabo. Dass es sich dabei um
einen Mangel handelte, für den die Mie-
ter einzustehen hatten, war unstrittig.
Streitig war einzig der Haftungsumfang.

Die Vermieter beriefen sich dabei auf
eine Mietvertragsklausel, mit der sich die
Mieter zum Abschluss einer Privathaft-

Pflichtversicherung mit Neuwertzusatz
für Glasbruch verpflichtet hatten. Da sie

dieser Pflicht nicht nachgekommen seien
und die Versicherung nur den Zustands-

wert in der Höhe von 306 Franken ersetzt
habe, hätten sie die Differenz selbst zu
zahlen.

Das Gericht führte in seinen Erwägun-

gen aus, dass sich ein Mieter mit einer
solchen Vertragsklausel zwecks Abde-

ckung der Haffpflichtansprüche des Ver-

mieters zum Abschluss einer Privathaft-

Pflichtversicherung mit Neuwertzusatz

verpflichte. Mit dieser Vertragsbestim-

mung würde insofern eine Ver-

Schiebung der vom Vermieter

— zu tragenden gewöhnlichen Ab-

nützung bezweckt, die durch
die Nettomietzinse abgegolten
wird, als der Mieter bei der Be-

Schädigung der Wohnungsein-
richtung über den Zeitwert hin-
aus für den Neuwert einzustehen
hätte. Der Zeitwert der beschä-

digten Einrichtungsgegenstände
bliebe nach einer solchen Klau-
sei jedoch unberücksichtigt. Die
Vorinstanz habe daher in richti-

ger Anwendung des Gesetzes die

Ungülügkeit der getroffenen Ver-

tragsabrede festgestellt, weil sie

gegen die oben erwähnten zwei

Bestimmungen des zwingenden Miet-
rechts Verstösse. Folglich bestehe eine

Haftung der Mieter nur im Umfang des

Zustandswerts des Lavabos.

Fazit
Vermieter tun also gut daran, solche Ab-
reden zur Absicherung von Vermieterrisi-
ken nicht in Mietvertragsklauseln zu ver-
einbaren beziehungsweise aus ihren AGB

zu den Mietverträgen zu streichen. Denn
im Streitfall sind die Chancen für eine

gerichtliche Durchsetzung als nicht allzu
hoch einzuschätzen.
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